Zeitschrift: Der Fourier : offizielles Organ des Schweizerischen Fourier-Verbandes
und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Herausgeber: Schweizerischer Fourierverband
Band: 41 (1968)

Heft: 11

Artikel: Land- und Sachschaden

Autor: [s.n.]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-517947

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.03.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-517947
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Land- und Sachschiden

Im April-Hefr 1962, Seite 121, des «Der Fourier», hat Oberst Kurz in seinem Artikel «Von
Monat zu Monat» einige Fragen tiber die Land- und Sachschiden unter dem Titel «Der Ober-
feldkommissir» behandelt.

Die sprunghafrte Zunahme der durch die Truppe verursachten Schiden hat den Ausbildungschef
vor einiger Zeit veranlasst, zu verfiigen, dass in jeder Offiziersschule iiber die Ursachen von
Land- und Sachschiden sowie deren Verhiitung unterrichter werden miisse.

Das Oberfeldkommissariat hat deshalb unter dem nachgenannten Titel eine Schrift zusammen-
gestellt, deren Publikation an dieser Stelle auch unseren Lesern ihre Pflicht in Erinnerung rufen
soll, in dem ihnen zufallenden Verantwortungsbereich zur Verhiitung der vielen Schiden bei-
zutragen.

Massnahmen des Eidgendssischen Militdrdepartements
zur Verhiitung von Land- und Sachschiden

I. Einleitung

Das Ausmass der durch das Militdr verursachten Land- und Sachschiden betrug im Jahre 1953
Fr, 700000.—, im Jahre 1962 Fr. 1400 000.—. Die Summe verdoppelte sich also in 10 Jahren.
In den seither verflossenen Jahren hat sich die Schadensumme mehr als verdoppelt, waren es
1966 doch bereits tiber Fr. 3 000 000.—. Die Zunahme der Militirschadensumme wird durch
folgende Ursachen beeinflusst:

1. Die Zunahme der Zahl von Motorfahrzeugen, besonders jedoch von Panzern und anderen
Raupenfahrzeugen.

[§9)

. Die Einfiihrung modernerer Waffen, das heisst solchen mit grosserer Reichweite und grdsserer
Geschosswirkung sowie die Anwendung von wirkungsvolleren Spreng- und Kampfmitteln.

3. Die Nichtbefolgung von Dienstvorschriften.

4. Die Zunahme von Sachwerten aller Art und die allgemein gestiegenen Instandstellungskosten
(Lohne und Material).

. Missachtung beziehungsweise ungentigende Wertschitzung des Liegenschafrsbesitzes und der
Sachwerte durch Wehrminner aller Grade.

Ut

6. Die zunehmende Verwendung von Wegwerfpackungen in unserer Armee.

7. Die erhohten Anspriiche der Zivilbevilkerung gegeniiber der Truppe.

Die Ursachen in Punkt 1, 2 und 4 lassen sich nicht durch die Truppe beeinflussen, wogegen die
Punkte 5, 6 und 7 teilweise und namentlich Punkt 3 ganz von der Erzichung und Fithrung der
Truppe abhingig sind.

Im folgenden Abschnitt sind die Vorschriften zusammengefasst, welche helfen sollen, Land- und
Sachschiden zu vermeiden oder doch auf ein Minimum zu beschrinken,

II. Die Vorschriften iiber die Vermeidung von Land- und Sachschiaden

1. Verwaltungsreglement fiir die schweizerische Armee (VR 66)
Das VR enthilt folgende eindeutige Vorschrift iiber die Vermeidung von Land- und Sach-
schiden:
Ziffer 455: Die Truppenkommandanten haben dafiir zu sorgen, dass Land- und Sachschiden
nach Moglichkeit vermieden werden.

Allfillig verursachte Land- und Sachschidden sind, soweit méglich, von der Truppe selbst sofort
zu beheben.
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3400000
3300000
3200000
3100 000
3000 000
2900000
2800 000
2700000
2600 000
2500000
2400 000
2300 000
2200000
2 100000
2000000
1900 000
1 800000
1700 000
1600 000
1500000
1400 000
1300 000
1200 000
1100 000
1000 000
900 000
800 000
700 000
600000
500 000
400000
300000
200000
|00 000

Franken
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2, Weisungen fiir Ausbildung und Organisation in Kursen im Truppenverband (WA QO)

Die WAO (Regl.51.23) bilden die Grundlage fiir die Vorbereitung und Durchfiihrung der
militirischen Ubungen. Sie gehoren zu den Dienstakten der Kommandanten.

Ziffer 379: Land- und Sachschéiden | Unfallschiden (Zivilunfille)
a) Erledigung gemiss VR Ziff. 452 — 477. '

b) Land und Sachschiiden sind nach Mdglichkeit zu vermeiden beziehungsweise von der Truppe
selbst zu beheben (vgl. VR). Waldungen und Pflanzungen sind besonders zu schonen; Jung-
wuchs darf fiir Tarnzwecke nicht verwender werden.

Bei Schiessiibungen, Sprengungen, Flammenwerferschiessen usw. sind die Sicherheitsvor-
schriften genau zu beachten (vgl. Regl. 51.30). Die Landbesitzer oder Pichter sind vorgdngig
zu orientieren, Zur Vermeidung von Panzerschiden sind die Vorschriften iiber den Verkehr
mit Raupenfahrzeugen zu befolgen (vgl. SMA 747, MA 57 /108).

Vorgingig von Ubungen ist mit den Gemeindebebérden und allenfalls mit dem értlichen
Forstdienst Fiihlung zu nehmen. Wenn grossere Schiden vorauszusehen sind, ist auch der
zustindige Feldkommissir zu orienticren. Gemiss VR sind die Truppenkommandanten gehal-
ten, fiir die Schadenermittlung Auskunft zu erteilen und sich gegebenenfalls dabei vertreten
zu lassen. Zur Verhiitung von Schiden wihrend Ubungen wird folgendes bestimmt:

— Hiuser diirfen ohne Bewilligung der Besitzer nur betreten werden, wenn der Ubungszweck
oder eine Notlage es erfordern;

— die Beschidigung von Einzdunungen ist mdglichst zu vermeiden. Miissen Drahtzdune fiir
die Durchfithrung von Ubungen beseitigt werden, so sind sie nicht durchzuschneiden, son-
dern umzulegen;

— es ist untersagt, Pferde an Obst- und Zierbiume sowie an lebende Hecken anzubinden.
Durch zweckentsprechende Massnahmen ist zu verhiiten, dass Pferde in Wildern Biume
annagen und jungen Nachwuchs abfressen;

— jedes Fahren mit Motorfahrzeugen oder Reiten iiber Kulturland ohne dienstliche Not-
wendigkeit ist untersagt, sofern dadurch Schaden verursacht wird;

— beim Erstellen von Schiitzengriben, Maschinengewehrnestern, Geschiitzeinschnitten usw.
ist das Durchschneiden von Baum -und Gestriuchewurzeln moglichst zu vermeiden;

— Nigel und dergleichen diirfen nur bei zwingender Notwendigkeit in Baumstimme ein-
geschlagen werden und sind nachher sofort wieder zu entfernen.

¢) Unfille mit Verletzungen von Zivilpersonen oder Schaden an Dritteigentum sind, wenn
durch Militdirmotorfahrzeuge verursacht, gemiss Regl. 61.3 (MWD), andernfalls der Direktion
der Eidgenossischen Militirverwaltung unter Bekanntgabe der getroffenen Abkldarungsmass-
nahmen zu melden (VR Ziff. 403,476). In schweren Fillen ist gemiss Ziff.378a zu verfahren.

d) Alle Forderungen fiir Tierschiden sind dem zustindigen Feldkommissir zuhanden des Ober-
feldkommissirs zuzustellen.

3. Sicherbeitsvorschriften fiir Gefechtsschiessen 1965 (Regl. 51.30)

Es handelt sich um allgemeine Sicherheitsvorschriften, die bei der Durchfithrung von Gefechts-
schiessiibungen zur Vermeidung von Unfillen einzuhalten sind und die fiir alle Waffen gelten.
Hinsichtlich der Vermeidung von Land- und Sachschiden sind in diesem Reglement folgende
Vorschriften enthalten:

Ziffer 18: Miissen Wobnstitten, Stille oder andere Ortlichkeiten gerdumt werden, dann sind die
Eigentiimer frithzeitig iiber die notwendigen Massnahmen und {iber deren Dauer zu orientieren.
Fiir das Wegtreiben von Vieh ist den Leuten Unterstiitzung durch die Truppe zu gewihren.

Ziffer 35, al. 1 (Vermeidung von Schiefschiden): Die Standorte der Ziele sind so zu wihlen,
dass Direkt- oder Prellschiisse von einem Kugelfang aufgefangen werden, der entweder direkt
hinter dem Ziel oder in der Tiefe des Schiefgelindes liegt. Zudem hat die Zielstellung so zu
crfolgen, dass Schiden an Wildern, Hiitten, Obstkulturen und dergleichen durch direkte Treffer,
Abpraller oder Splitter moglichst vermieden werden.
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Ziffer 52, al. 2, Auszug: Bei Sachschiden ist den Eigentiimern Bericht zu geben.

Ziffern 62 — 66 (Massnahmen bei Brandgefabr im Zielgebict):

Ziffer 62: Diirres Gras und Laub, diirre Aste, bei trockener Witterung das Unterholz und die
Wilder konnen bei Schiessiibungen in Brand geraten, was zu grosseren Flur- oder Waldbrinden
fiihren kann.

Ziffer 63: Besteht die Gefahr von Brinden, dann ist bei Verwendung von Flammenwerfern,
Leuchtspurgeschossen, Ubungsgranaten, Sprenggeschossen, Rauch- und Brandmunition besondere
Vorsicht geboten.

Bel Leuchtspurgeschossen und Ubungsgranaten konnen durch den weggeschleuderten Leuchtsatz
beziehungsweise Phosphor des Rauchbildners Brinde, selbst Hunderte von Metern abscits der
Aufschlagstelle, hervorgerufen werden.

Ziffer 64: Zur Vermeidung von Brinden sind folgende vorbeugende Massnahmen zu treffen:
— Wahl der Ziele in tbersichtlichem, moglichst wenig brandgefahrdetem Raum;

— moglichster oder ginzlicher Verzicht auf das Schiessen mit Leuchtspurgeschossen (ginzlicher
Verzicht, sofern brandgefahrdete Wilder in der Nihe liegen);

-- dauernde Beobachtung des Zielgelindes wihrend und lingere Zeit nach dem Schiessen;

— Bereitstellung sofort verwendungsbereiter, mit Loschmitteln und zweckmissigen Werkzeugen
ausgerusteter Mannschaften.

Ziffer 65: Wird im Verlaufe eines Schiessens Brand- oder Rauchentwicklung erkannt, dann ist
die Ubung unverziiglich zu unterbrechen und der Brand im Keime zu ersticken.

Ziffer 66: Nach allen grosseren Brinden und immer, wenn mit einem nachtriglichen Wieder-
ausbrechen des Feuers gerechnet werden muss, ist eine Brandwache im Raum zuriickzulassen.
Bei Waldbrinden kann das Feuer noch nach Tagen wieder aufflackern.

Ziffern 105 — 112 (Flammenwerfer):

Ziffer 105: Fiir Schiessiibungen mit Flammél sind in erster Linie die hierfiir besonders zur Ver-
figung stehenden Ubungsplatze der Waffenplatzkommandos oder Festungswachtkompagnien zu
bentitzen. Sind solche Pldtze innert niitzlicher Frist nicht erreichbar oder ist ihre Bentitzung aus
anderen Grinden nicht moglich, dann ist ein Gelinde zu wahlen, in welchem sich normaler-
weise weder Menschen noch Tiere aufhalten. Allenfalls kann das zustindige Waffenplatz-
kommando, die nichstgelegene Festungswachtkompagnie oder Blindgingersprengstelle einen
Experten vermitteln, der bei der Platzwahl behilflich sein wird,

Ausserdem muss der Platz so gewahlt werden, dass jede Vergiftungsgefahr von Grund- und
Quellwasser sowie von Fischereigewissern ausgeschlossen ist. Regenfille und Schneeschmelze
sind zu berticksichrigen.

Bestehen bei Plitzen ausserhalb von Waffenplatzgebieten Zweifel iiber die Verseuchungsgefahr,
dann ist vor deren Beniitzung die Abteilung fiir Veterinirwesen zwecks Priifung beizuziehen.

Ziffer 106: Jedes Gelinde, in dem Flammaol verschiitter oder auf dem mit Flammol geschossen
wurde, ist durch die Truppe, nach Weisung ciner in Ziffer 105, Abs. 1 genannten Stelle einzu-
ziunen und mit Warnungstafeln zu versehen, die bei den zustindigen Blindgingersprengstellen
(Anhang 1) bezogen werden kénnen.

Ziffer 107: Die Riickgabe der verseuchten und abgesperrten Gelindeteile an die Grundeigen-
timer erfolgt durch eine in Ziffer 105, Abs. 1 genannte Kommandostelle unter Beizug der
Abteilung fiir Veterinirwesen. Werden Schadenforderungen geltend gemacht, so melden die
verantwortlichen Amtsstellen dies dem zustindigen Feldkommissar.

Ziffern 193, 194, 198 (Schiessiibungen im Bereich von Gffentlichen Verkehrsmitteln und elek-
trischen Leitungen):

Ziffer 193: Das Schiessen im Bereiche von 6ffentlichen Verkehrsmitteln und elektrischen Leitun-
gen ist wegen der Gefihrdung des Betriebes nach Mdaglichkeit zu unterlassen.

410



Ziffer 194: Es ist verboten:
Mit Infanteriewaffen

- Eisenbahnziige, Schiffe und Postautomobile zu iiberschiessen bezichungsweise an ithnen vorbei-
zuschiessen

— Seile der Luftseil- und Sesselbahnen zu tiber- oder unterschiessen sowie an Seilen und Stiitzen
solcher Anlagen vorbeizuschiessen.

Handgranaten, Minen und Sprengladungen aller Art zu verwenden, wenn Bahnanlagen oder
Leitungen in der Splittergefahrenzone liegen.

Ziffer 198: Trite eine Beschidigung an Bahnkirpern, Fahrleitungen, elektrischen Leitungen oder
Seilen von Skilifts ein, so ist die zustdndige Stelle (Bahnstation beziehungsweise Elektrizititswerk
oder der Eigentiimer des Skilifts) sofort zu benachrichtigen.

Bei herabhingenden Dribten ist die erforderliche Absperrung und Bewachung anzuordnen und
zu unterhalten, bis das Fachpersonal auf dem Platz eintrifft. Nicht nur das Beriihren der Drihte,
sondern auch das Betreten des Bodens in ihrer Nihe ist gefahrlich.

Die Ausfilhrung von Reparaturen an beschidigten Bahnkorpern oder Leitungen ist der Truppe
untersagt.

4. Verfiigung des EMD iiber den militirischen Strassenverkehr vom 29. 6. 1967
Raupenfahrzenge, Art, 48 (MSV 14, 15)

1. Bevor eine Fahrstrecke fiir Raupenfahrzeuge bestimme wird, ist mit den zustindigen kanto-
nalen Baubehérden Fiihlung aufzunehmen, um den Zustand der zu befahrenden Strassen
abzukldren. Dies ist nicht erforderlich, wenn die vorgesehenen Fahrstrecken in dem von der
Abteilung fiir Mechanisierte und Leichte Truppen herausgegebenen Ubersichtsplan (Klassifi-
kation der Strassen) festgehalten sind.

2. Bel allen Fahrten mit Raupenfahrzeugen sind die zustindigen Polizeikommandos (Kantons-
oder Stadtpolizei) rechtzeitig iiber Fahrstrecke und Zeitpunkt der Verschiebung zu verstan-
digen, ausgenommen sind Fahrten auf Waffen- und Ubungsplitzen (Strassen der Kate-
gorie P I). Die Fahrstrecke ist vorher zu rekognoszieren.

3. Raupenfahrzeuge im Verband miissen mit mindestens drei Mann besetzt sein; bei einzel-
fahrenden Fahrzeugen geniigen zwei Mann. Raupentahrzeuge diirfen 6ffentliche Strassen erst
befahren, wenn die Besatzung mittels Bordtelephon miteinander in Verbindung steht.

4. Raupenfahrzeuge miissen unter sich einen Abstand von wenigstens 30 m einhalten,

5. Raupenfahrzeuge mit einer spezifischen Lingenbelastung von iiber 2,5 t/ m diirfen Briicken
nur einzeln befahren; dabei ist in der Mitte von zwei Fahrspuren zu fahren.

6. Auf offentlichen Strassen ist die Ortslenkung zu vermeiden.

7. Schliessen Raupenfahrzeuge zum Halten auf oder bewegen sie sich in Engpissen oder auf
Parkplitzen und dergleichen, so diirfen sie nur im Schrittempo fahren; iiberdies hat ein
Wehrmann voranzugehen und das Fahrzeug zu leiten. Beim Mandvrieren (z. B. Riickwirts-
fahren und Einstellen in Hallen) muss zusitzlich ein Mann von hinten die Bewegungen des
Fahrzeuges tiberwachen.

5. Vorschriften fiir den Motorwagendienst (MWD 58, Regl. 61.3)

Als Massnahmen zur Vermeidung von Schidden enthalten die Vorschriften fiir den Motor-
wagendienst folgende Bestimmungen:

Parkdienstvorschriften fiir Motorfahrzeuge
(Regl. 61.3 /11 vom 1.1.1966)

Ziffer 6.1: Umgang mit Betriebsstoffen. Beim Umgang mit Betriebsstoffen ist grésste Vorsicht
geboten und darauf zu achren, dass weder Treibstoffe, noch Schmier- und Betriebsmittel ver-
schiittet werden oder iiberlaufen.
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Die Organisation des Abschatzungswesens

Truppe

Abschatzung ausserhalb der
Waffenplatze und besonderen
Ubungsgebiete. VR Ziff. 463

— gutliche Yereinbarung
_ Fn200- Einzelfall max. ?n 500-

(VR Ziff 452-480)

Wipl kdt.,OMP, Koordinationsstelle

Abschatzungen auf Waffenplatzen
u besonderen Ubungsgebieten
Verfigung EMD vom 6.6.62:

— qutliche Yereinbarung
— 200~ Einzelfall max fr. 500.-

— Abschatzungsprotokoll an FK — Abschatzungsprotokollan fK
— Auszahlung durch FX — Auszahlung durch FK
A
Schadenanzeige
Gemeindekanzlei
¥ Schatzungskreise ¢ WAQ Tabelle 6 Seite 219

Schatzungskommission

Q\@’ewo@ea

Spezialkommission

FK, FK.Stv. oder ZK

=~ Forderungen bis Fr.1000.-
Abschatzungen enrfgumg

Uberfeldkommiss ar

— Expertisen, Gutachten etc.

Kanzlei
Rev. Stelle (Abr.FK )

— Forderungen fr Umehp
Absthatzung durth AuHrag des
Oberfeldkommissar

DMV

(Personen-und Sachschaden)

— Unfallschaden (VR Ziff 549-556)

— Regressfélle | grobe Faridssigeit |

Stab Gruppe fir Ausbildung

— Verletzung von Dienstvorschniften
(nicht grobfahrlassig,
Disziplinarfalle )

Eidg.Rekurs-Kommission ATR
— Rekurse von Schadenforderungen — Motorfahrzeug - Schaden
aber Fr. 1000.- zuhanden,, Winterthur
Versicherungsgesellschaft
OKK GF

Betrage an Geschadigte

— Buchhattung der ausbezahiten

— Schaden bel Werkanlagen

0667 /i
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Treibstoffbehdlter diirfen nicht randvoll, sondern nur zu ca. 90-95 %, aufgefiillt werden, da
sonst bei Erwdrmung durch Sonnenbestrahlung oder bei Schrigstellung des Fahrzeuges Treibstoff
tiberlduft.

Bei Oelwechsel anfallendes Altol an APG, Zeughaus oder Zivilgarage abgeben; Altsl weder
versickern, noch in Kanalisationen oder offene Gewisser gelangen lassen.

Ziffer 51 A, Absatz 3, MWD 58: Teer- und Bitumenbelige konnen durch Einwirkung von
Betriebsstoffen Beschiddigungen erleiden, die hohe Instandstellungskosten verursachen. Dem-
zufolge diirfen Strassen und Plitze mit derartigen Beligen als Parkplitze sowie fiir alle Reta-
blierungsarbeiten an Motorfahrzeugen nur im Einvernehmen mit den zustindigen Behdrden oder
Besitzern beniitzt werden. Zudem hat die Truppe alle Vorkehren zu treffen, um Oberflichen-
beschidigungen durch Betriebsstoffe zu vermeiden.

Ausser den erwihnten Vorschriften bestehen folgende Sicherheitsvorschriften fiir die einzelnen
Waffen zur Vermeidung von Unfillen und Schiden:

Artillerie-Reglement XII1/1 A, das Schiessen der Artillerie, 1964, (Regl. 55.13)
Sprengdienst, Ausgabe 1957; (Regl. 57.13)

- Der Flammenwerfer, Ausgabe 1954; (Regl. 53.106)

- Handgranaten und Sprengrohre 1956; (Regl. 53.105)

Das 8,3-Raketenrohr 1957; (Regl. 53.112)

~ Die 9-cm-Panzerabwehrkanone 1957; (Regl. 53.135)

— Provisorische Ubungsbestimmungen und Sicherheitsvorschriften fiir den Fliegereinsatz bei
Friedensiibungen, vom 31. 8. 1959;

-~ Vorschriften betr. Brandverhiitung auf den Fliegerschiesspldtzen im Gelinde, 1958.

Dabei spielen die Sicherheitsabstinde zur Vermeidung von Schallschiden und Splitterschiden
cine bedeutende Rolle.

Beim Eintreten grosserer Schiden ist es Sache besonders bezeichneter Untersuchungsorgane, fest-
zustellen, ob die Sicherheitsvorschriften richtig befolgt wurden. Liegen bei der Abschatzung
solcher Schiden begriindete Vermutungen vor, dass vorgeschriebene Sicherheitsmassnahmen nicht
beachtet wurden, so haben die Feldkommissire dem Oberfeldkommissir Meldung zu erstatten,
welcher allenfalls der Direktion der Eidgendssischen Militirverwaltung eine Untersuchung
beantragt, sofern diese nicht bereits von anderer Stelle angeordnet wurde.

6. Kantonnementsschiden (Ziffer 228 VR)

Vor Bezug und vor Verlassen der Unterkunft ist der Zustand der Unterkunftsriumlichkeiten,
Einrichturgen und Geridtschaften durch die Truppe mit dem Besitzer oder dessen Stellvertreter
oder, in deren Abwesenheit, einem Vertreter der Gemeindebehtrde festzustellen,

Uber Mingel und Schiden ist ein Protokoll aufzunehmen, welches von der Truppe und dem
Besitzer, dessen Stellvertreter oder dem Vertreter der Gemeindebehdrde zu unterzeichnen ist.
Beim Verlassen der Unterkunft hat die Truppe die beniitzten Plitze, Raumlichkeiten, Einrich-
tungen und Fahrhabe in geordnetem Zustand gegen Bescheinigung zu iibergeben.

Fiir Beschidigungen, verursacht durch die Truppenbelegung, finden die Vorschriften iiber die
Entschiddigung von Land- und Sachschaden Anwendung.

7. Verlust oder Beschidigung von Gegenstinden von Drittpersonen (Ziffer 469 VR)

Schadenersatzanspriiche betreffend Verlust oder Beschiddigung von Gegenstinden von Dritt-
personen, wofiir die Truppe verantwortlich ist, sind vom Geschiddigten beim betreffenden
Truppenkommandanten geltend zu machen und von diesem zulasten der Fehlbaren oder der
Truppenkasse zu erledigen.
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III. Wichtige Massnahmen zur Verhiitung unnétiger Land- und Sachschiden
1. Striktes Befolgen der einschligigen Dienstvorschriften fiir Gefechtsschiessen.

2. Schirfere Sanktionen gegen fehlbare Wehrminner. Die Schatzungsorgane haben Weisung,
dem OFK zu melden, wenn der Tatbestand grobes Verschulden der verantwortlichen Truppen-
fihrer oder einzelner Wehrminner vermuten lisst. Die Akten werden dann dem Rechtsdienst
des EMD oder der Gruppe fir Ausbildung zur nihern Untersuchung und allfilligen Regress-
nahme oder Strafverfolgung gemiss VR Ziff. 483, 484 und 485 zugestellt.

3. Vorgingig von Ubungen ist mit den Besitzern von den zu beniitzenden Hausern, Strassen,
Feldern und Wildern Verbindung aufzunehmen.
Die Berechtigung zur Beniitzung des Grundeigentums, wie sie in Art. 33 der MO festgelegt
ist, setzt hofliche und anstindige Truppenfiithrer und ebensolche Truppen als selbstverstindlich
voraus.

Der Wehrmann jeden Grades soll sich im Wehrkleid ebenso wohlerzogen auffithren wie ein
anstandiger Schweizer Biirger in Zivil.

4. Kommen trotz aller Aufmerksamkeit Schiden vor, ist der Besitzer zu orientieren, Die Mass-
nahmen zur Wiederinstandstellung sind mit thm zu besprechen. Soweir méglich ist die Mit-
wirkung des Militirs anzubieten. Die Erfahrung lehrt, dass die Erledigung von Schiden viel
leichter vor sich geht, wenn die Truppe in der betreffenden Gegend oder beim einzelnen
Geschidigten einen guten Eindruck hinterlassen hat.

5. Die Truppe ist in der Unterkunft und im Feld zur Achtung vor fremdem Eigentum und zum
Respekt vor mithsam gepflegten Kulturen anzuhalten.

6. Wegwerfpackungen sind einzusammeln und zu vernichten oder tief zu vergraben. Es bewihrt
sich, neue, volle Vpf.-Packungen nur gegen Riickgabe der alten, leeren Verpackungen
abzugeben.

7. Nicht verbrauchte Meta-Tabletten sind einzusammeln und werden nicht liegen gelassen!
Sie sind giftig und werden trotzdem von Haustieren gefressen!

Es bestitige sich, dass die Schadenanspriiche dort, wo die Truppe anstindig war, geringer sind.
Die Geschidigten sind ja meist selber Wehrminner in Zivil und wissen oft gut zu unterscheiden,
welche Schiden bei geschicktem Benehmen ohne Beeintrichtigung des Ausbildungserfolges hitten
vermieden werden kénnen.

Militarische Beforderung

Gemdss Verfigung des Eidgendssischen Militardepartements wurde befdrdert:

Versorgungstruppen
zum Hauptmann mit Brevetdatum vom 1. Oktober 1968

Fehr Lienhard, 8600 Diibendorf

Die Zentral- und Sektionsvorstdnde des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer
Fouriergehilfen, Redaktion und Druckerei des «Der Fourier» gratulieren!

414



	Land- und Sachschäden

